
Erteilung einer Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Errichtung und den Betrieb von 
sieben Windenergieanlagen in den Gemarkungen Wohlenrode und Spechtshorn, 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Der Landkreis Celle hat der RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH c/o RWE Renewables Europe & 

Australia GmbH, Lister Straße 10, 30163 Hannover, mit Bescheid vom 21.11.2025 gem. §§ 10, 16 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) i. V. m. §§ 1, 2 und Nr. 1.6.1 Verfahrensart G des Anhanges 1 der 

Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) und § 6 des Gesetzes zur Festlegung von 

Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (WindBG) die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur 

Errichtung und zum Betrieb von sieben Windenergieanlagen vom Typ Siemens Gamesa SG 5.0-132 mit 132 m 

Rotordurchmesser, 106,5 m Nabenhöhe und 172,5 m Gesamthöhe als Erweiterung des Windparks Schmarloh 

erteilt. 

Standorte der Anlagenerweiterung: 

Windenergieanlage Gemarkung Flur Flurstück 

WEA01 Wohlenrode 4 4/3 

WEA02 Wohlenrode 4 7 

WEA03 Spechtshorn 1 4/1 

WEA04 Spechtshorn 1 7/6 

WEA05 Spechtshorn 1 6/2 

WEA06 Spechtshorn 2 2 

WEA07 Spechtshorn 11 5/4 

 
Gemäß § 10 Abs. 7, Abs. 8 BlmSchG, § 21a der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BlmSchV) werden der verfügende 
Teil des Bescheides und die Rechtsbehelfsbelehrung als Anlage öffentlich bekannt gemacht. Die Zustellung des 
Genehmigungsbescheides an die Personen, die Einwendungen erhoben haben, wird gem. § 10 Abs.8 Satz 1 
BImSchG durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
Um die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BlmSchG sicherzustellen ist der Bescheid mit 
Nebenbestimmungen verbunden. Die Genehmigung enthält eine Begründung, aus der die wesentlichen 
tatsächlichen und rechtlichen Gründe, die zur Entscheidung geführt haben, hervorgehen.  
 
Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung war nicht erforderlich, da das Vorhaben dem 
Anwendungsbereich des § 6 WindBG unterfällt: 
 
(1) Wird die Errichtung und der Betrieb oder die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer 
Windenergieanlage oder dazugehöriger Nebenanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15a des Erneuerbaren-Energien-
Gesetzes in einem zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung ausgewiesenen Windenergiegebiet nach § 2 
Nummer 1 beantragt, ist im Genehmigungsverfahren abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung und abweichend von den Vorschriften des § 44 
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht durchzuführen. Satz 1 ist nur 
anzuwenden, 
 
1. wenn bei Ausweisung des Windenergiegebietes eine Umweltprüfung nach § 8 des Raumordnungsgesetzes 

oder § 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs durchgeführt wurde und 
2. soweit das Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem Naturschutzgebiet oder einem 

Nationalpark liegt. 
 
Das beantragte Vorhaben befindet sich in einem ausgewiesenen Windenergiegebiet, eine Umweltprüfung nach § 
8 des Raumordnungsgesetzes oder § 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs wurde im Zuge des Planverfahrens 
durchgeführt. Damit ist für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen. 
 
Eine Ausfertigung des vollständigen Genehmigungsbescheides und seiner Begründung sowie die 
zusammenfassende Darstellung und begründete Bewertung der Umweltauswirkungen gem. § 20 Abs. 1a und 1b 
der 9. BImSchV liegt vom 28.11.2025 bis zum 11.12.2025 bei den folgenden Stellen zu den dort genannten Zeiten 
zur Einsichtnahme aus: 
 



1.) Landkreis Celle, Amt für Bauen und Kreisentwicklung, Trift 27, Zimmer 1 (Bürgerinformation), 29221 Celle (Tel. 
05141/916-6010 o. -6030). 

 Einsichtmöglichkeit während der Besucherzeiten:  
  Montag und Dienstag:   08.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
  Mittwoch und Freitag:   08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
  Donnerstag:    08.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
2.) Samtgemeinde Lachendorf, Oppershäuser Straße 1, Zimmer 305, 29331 Lachendorf (Tel. 05145/9707833).

  

Einsichtmöglichkeit während der Besucherzeiten: 
Montag:                      08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

         14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Dienstag:      08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mittwoch:                  geschlossen 
Donnerstag:                  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

         14:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
    Freitag:       08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Die zur Einsichtnahme ausliegenden Unterlagen sind im selben Zeitraum auch auf der Homepage des Landkreises 
Celle unter http://www.landkreis-celle.de unter der Rubrik „Verwaltung & Politik“ > „Verwaltung“ > “Amt für Bauen 
und Kreisentwicklung“ > „Immissionsschutz“ > „Bekanntmachung und Veröffentlichung“ einsehbar. 

Für den o.g. Zeitraum besteht die Möglichkeit der Einrichtung einer leicht zu erreichenden Zugangsmöglichkeit. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist (11.12.2025) gilt der Genehmigungsbescheid gemäß § 10 Abs. 8 Satz 5 
BlmSchG auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. Der 
Genehmigungsbescheid und seine Begründung sowie die zusammenfassende Darstellung und begründete 
Bewertung der Umweltauswirkungen können gemäß § 10 Abs. 8 Satz 6 BImSchG bis zum Ablauf der 
Widerspruchsfrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch bei den o.a. 
Adressen oder elektronisch unter immissionsschutz@lkcelle.de angefordert werden. 

Az.: 671-01071/24 
Celle, den 27.11.2025 
LANDKREIS CELLE - Der Landrat -  
Im Auftrag 
Matysiak 
 
 

  



ANLAGE: 

I. Tenor 

Aufgrund des § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), der §§ 1 und 2 und der Ziffer 1.6.1 des Anhangs 

1 zur 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) und § 6 Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für 

Windenergieanlagen an Land (WindBG) erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 16.05.2024, hier eingegangen am 

24.05.2024, nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen, unbeschadet der Rechte Dritter, die Genehmigung  

 

zur Errichtung und zum Betrieb von sieben Windenergieanlagen (WEA)  

vom Typ Siemens Gamesa SG 5.0-132 mit 132 m Rotordurchmesser,   

106,5 m Nabenhöhe und 172,5 m Gesamthöhe,  

 

 

als Erweiterung des Windparks Schmarloh mit 14 Bestandsanlagen der RWE Wind Onshore & PV Deutschland 

GmbH. 

Diesem Bescheid liegen die in Anlage 1 aufgeführten Antragsunterlagen, soweit in den Nebenbestimmungen unter 

Ziffer III keine abweichenden Regelungen getroffen sind, zugrunde. 

 

Standorte der Anlagenerweiterung sind: 

Windenergieanlage Gemarkung Flur Flurstück 

WEA01 Wohlenrode 4 4/3 

WEA02 Wohlenrode 4 7 

WEA03 Spechtshorn 1 4/1 

WEA04 Spechtshorn 1 7/6 

WEA05 Spechtshorn 1 6/2 

WEA06 Spechtshorn 2 2 

WEA07 Spechtshorn 11 5/4 

 

Die Genehmigungsentscheidung basiert auf § 16 des BImSchG in Verbindung mit §§ 1 und 2 der 4. BImSchV sowie 

Nr. 1.6.1 des Anhanges 1 dieser Verordnung.  

Die im Formular „Inhaltsverzeichnis“ im Einzelnen aufgeführten Antragsunterlagen (Anlage 1) sind Bestandteil 

dieses Genehmigungsbescheides und liegen diesem zugrunde. Die Anlage ist entsprechend den geprüften, mit 

Anlagestempel gekennzeichneten Antragsunterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit in den nachfolgenden 

Nebenbestimmungen nichts anders bestimmt ist. 

 

Die Genehmigung umfasst: 

1. Die Erweiterung des Windparks Schmarloh mit 14 Bestands WEA der RWE Wind Onshore & PV Deutschland 

GmbH um die Errichtung und den Betrieb von sieben WEA des Typs Siemens Gamesa SG 5.0-132 mit einer 

Nabenhöhe von 106,5 m, einem Rotordurchmesser von 132 m sowie einer Gesamthöhe von 172,5 m und 

einer Leistung von 5.000 kW. Um eine Überschreitung der zulässigen Höhe von 234 m üNN zu vermeiden 

(MVA-Zone Minimum Vectoring Altitude), muss die Gesamthöhe der Anlagen WEA 01 und WEA 03 bis WEA 

07 durch eine Absenkung der Fundamente reduziert werden. Die Bauwerkshöhe von 234 m üNN darf nicht 

überschritten werden. 
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1 – WEA01 Siemens 

Gamesa 

SG 5.0-

132 

5.000 106,5 132 172,5   592.042   5.832.060 62,52 

2 – WEA02 Siemens 

Gamesa 

SG 5.0-

132 

5.000 106,5 132 172,5 591.729 5.831.673 59,79 

3 – WEA03 Siemens 

Gamesa 

SG 5.0-

132 

5.000 106,5 132 172,5 592.910 5.831.219 63,61 

4 – WEA04 Siemens 

Gamesa 

SG 5.0-

132 

5.000 106,5 132 172,5 593.189 5.830.883 

 

63,78 

 

5 – WEA05 Siemens 

Gamesa 

SG 5.0-

132 

5.000 106,5 132 172,5 593.598 5.830.786 63,10 

 

6 – WEA06 Siemens 

Gamesa 

SG 5.0-

132 

5.000 106,5 132 172,5 593.357 5.830.440 63,48 

7 – WEA07 Siemens 

Gamesa 

SG 5.0-

132 

5.000 106,5 132 172,5 593.579 5.830.027 

 

62,09 

 

 

 

Die beantragten Anlagen (WEA 01 - WEA 07) dürfen auf den Grundstücken der Gemarkungen Wohlenrode, Flur 4 

- Flurstücke 4/3; 7 sowie Spechtshorn, Flur 1 - Flurstücke 4/1; 7/6; 6/2, Flur 2 - Flurstück 2 und Flur 11 – Flurstück 

5/4 errichtet und betrieben werden. 

2. Die Genehmigung berechtigt ferner zum Bau der erforderlichen anlagenbezogenen Nebeneinrichtungen, 

insbesondere Baustellen- und Wartungseinrichtungen und der Lager-, Kranstell- und Vormontageflächen.  

 

Von der Genehmigung nicht erfasst sind: 

1. Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Anlagengrundstücks. Dies gilt u.a. für die in den Antragsunterlagen 

dargestellte Zuwegung bis zum Anschluss an die öffentlichen Verkehrsflächen, die Netzanbindung oder die 

Zufahrt mit Schwerlastverkehr auf öffentlichen Wegen.  

 

2. Eine ggf. erforderliche wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserabsenkung. Hierfür sind separate Anträge 

gem. §§ 8 und 10 Niedersächsisches Wasserhaushaltsgesetz (WHG) bei der unteren Wasserbehörde 

einzureichen. 



 

3. Eine Erlaubnis für Gewässerkreuzungen der Wege und Leitungstrassen. Hierfür sind separate Anträge gem. 

§ 57 Niedersächsisches Wasserhaushaltsgesetz (NWG) in Verbindung mit § 36 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) bei der unteren Wasserbehörde einzureichen. 

 

4. Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, behördliche Entscheidungen aufgrund 

atomrechtlicher Vorschriften sowie wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach den §§ 8 ff. WHG.  

 

 

Weitere Genehmigungen  

Gemäß § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung andere, die Anlage betreffenden behördlichen Entscheidungen 

ein, insbesondere die erforderliche Baugenehmigung nach § 70 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und 

die luftfahrtrechtliche Zustimmung nach § 14 Luftverkehrsgesetz (LuftVG). 

Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides mit der 

Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen wurde, die Ausführung 3 Jahre unterbrochen worden ist oder 

wenn die Anlage während eines Zeitraums von mehr als 3 Jahren nicht mehr betrieben worden ist. 

Die Frist kann auf schriftlichen Antrag vor Ablauf der Gültigkeit aus wichtigem Grund verlängert werden. Der Antrag 

ist meiner unteren Immissionsschutzbehörde vor Ablauf der Frist vorzulegen.  

Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Erfordernis einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

aufgehoben wird.  

 

Kostenfestsetzung  

Diese Genehmigung ist gem. § 52 Abs. 4 BImSchG i. V. m. §§ 1, 3, 5 und 13 Nds. Verwaltungskostengesetz 

(NVwKostG) und § 1 Abs. 1 der Allgemeinen Gebührenordnung (ALLGO) kostenpflichtig. Die Kosten hat der 

Antragsteller zu tragen. 

Über die Höhe der Kosten ergeht ein gesonderter Kostenfestsetzungsbescheid. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Zustellung Widerspruch beim Landkreis Celle, Trift 27, 
29221 Celle bzw. Postfach 3211, 29232 Celle erhoben werden. 
 
Der Widerspruch eines Dritten ist innerhalb eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. Ein Antrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage nach § 80 Absatz 5 Satz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats ab Zustellung dieses Bescheides beim 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht, Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg, gestellt und begründet werden. 
 


